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Haus & Grund Worms informiert zum Thema: 

MietR:  Bekämpfung von Legionellen 
1 3 . 0 0 5  

 

Die Pflichten nach der Trinkwasserverordnung 
 
 

Definition:  Legionellen sind im Wasser vorkommende Bakterien, die sich besonders gut bei 25 bis 

50 °C vermehren. Geraten Legionellen in die Lunge, können sie eine schwere Lungenentzündung 
verursachen, die in Einzelfällen sogar tödlich enden kann. Da Legionellen auch in Warmwasserberei-
tungsanlagen in Wohngebäuden vorkommen können, verpflichtet die Trinkwasserverordnung auch die 
Eigentümer, Maßnahmen gegen einen Befall zu ergreifen. 
 
 

Neu: Am 14. Dezember 2012 sind die Änderungen aufgrund der zweiten Verordnung zur Änderung 

der Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Die Zweite Verordnung zur Änderung der Trinkwasser-
verordnung baut für die Betreiber von Trinkwasser-Großanlagen zum einen viel Bürokratie ab: Die 
generelle Anzeigepflicht von Großanlagen fällt ebenso weg wie die Übersendung von Untersuchungs-
ergebnissen ohne Auffälligkeiten an das Gesundheitsamt. Zum anderen eröffnet die Fristverlängerung 
bis Ende 2013 den Betreibern solcher Anlagen zusätzlich eine Chance, erst einmal Probenentah-
mestellen nachzurüsten und die Anlage auf den Stand der Technik zu bringen. 
 
 

Regelmäßige Überprüfung von Großanlagen in Mehrfamilienhäusern: 

Eigentümer von vermieteten (Gewinnerzielungsabsicht) Mehrfamilienhäusern müssen vorhandene 
Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, die Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen 
es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt, mindestens alle drei Jahre auf Legionellen unter-
suchen lassen.  
 
Demnach ist eine „Großanlage zur Trinkwassererwärmung“ eine Anlage mit 

 Speicher-Trinkwassererwärmer oder zentralem Durchfluss-Trinkwassererwärmer mit ei-
nem Inhalt von mehr als 400 Litern oder 

 einem Inhalt von mehr als 3 Litern in mindestens einer Rohrleitung zwischen Abgang des 
Trinkwassererwärmers und Entnahmestelle. Der Inhalt einer Zirkulationsleitung soll dabei 
unberücksichtigt bleiben. 

 
Anlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern gelten nicht als Großanlagen zur Trinkwassererwärmung. 
Die erste Untersuchung muss bis zum 31. Dezember 2013 abgeschlossen sein. 
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Der Eigentümer muss zudem dafür Sorge tragen, dass geeignete Probennahmestellen an der Anlage 
vorhanden sind. Die Probennahmestellen müssen so installiert werden, dass jeder Steigstrang erfasst 
wird (z. B. Duschköpfe). Außerdem müssen eine Probe am Austritt des Trinkwassererwärmers und 
eine am Eintritt in den Trinkwassererwärmer entnommen werden können. 
 
 

Untersuchungen: Die Untersuchungen, zu denen auch die Probennahme in der Trinkwasser-

Installation gehört, dürfen im Rahmen der Trinkwasserverordnung nur von Laboratorien durchgeführt 
werden, die die Anforderungen der Trinkwasserverordnung einhalten (siehe § 15 Absatz 4). Eine Liste 
der zugelassenen Untersuchungsstellen wird von den zuständigen Landesbehörden veröffentlicht. Die 
Ergebnisse der Untersuchung müssen aufgezeichnet und vom Hauseigentümer mindestens 10 Jahre 
aufbewahrt werden. 
 
 

Praxistip:  Da für die Probennahmen die Wohnungen der Mieter betreten werden müssen, sollten 

diese über den Termin der Legionellenprüfung rechtzeitig informiert werden. Die Kosten für die wie-
derkehrende Untersuchung stellen Betriebskosten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4 a), Nr. 5 a) bzw. Nr. 6 
a) BetrKV. 
 
Auch Wohnungseigentümergemeinschaften mit entsprechenden Trinkwassererwärmungsanlagen sind 
von dieser Prüfpflicht betroffen, wenn mindestens eine der vorhandenen Wohnungen vermietet wird. 
Bisher ist allerdings gerichtlich noch nicht rechtssicher geklärt, ob die hierdurch entstehenden Kosten 
von der Gemeinschaft getragen werden müssen oder ob sie gemäß § 16 Abs. 3 WEG durch Mehr-
heitsbeschluss lediglich dem vermietenden Eigentümer zugewiesen werden können. 
 
 

Informationspflichten: Vermieter von Gebäuden mit einer Trinkwasserverteilungsanlage, die der 

Pflicht zur Legionellenuntersuchung unterliegen, müssen ihren Mietern mindestens jährlich geeignetes 
und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität des bereitgestellten Trinkwassers auf der Grund-
lage der Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen übermitteln. Die Pflicht zur die jährliche 
Beprobung besteht hingegen nur bei öffentlichen Gebäuden „mit Patienten mit höherem Risiko für 
Krankenhausinfektionen“. Dazu zählen beispielsweise Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes 
Operieren, Dialyseeinrichtungen oder andere Gebäude mit solchen Risikopatienten. 
 
Zudem müssen ab dem 1. Dezember 2013 die Mieter über vorhandene Bleileitungen informiert wer-
den. Informationen über die Wasserqualität, die der Vermieter jährlich von den jeweiligen Wasserver-
sorgern zur Verfügung gestellt bekommt, müssen den Mietern ebenfalls schriftlich bekannt gegeben 
werden. Sämtliche der vorgenannten Informationen muss der Vermieter den Mietern unverzüglich 
schriftlich bekannt geben, sobald er diese selber erhalten hat. Er kann die Informationen aber auch für 
die Mieter sichtbar im Gebäude aushängen. 
 
Sinnlich wahrnehmbare Veränderungen des Trinkwassers unverzüglich dem zuständigen Gesund-
heitsamt anzeigen. Das Gleiche gilt für „außergewöhnliche Vorkommnisse in der Umgebung des 
Wasservorkommens oder an einer Wasserversorgungsanlage, die Auswirkungen auf die Beschaffen-
heit des Trinkwassers haben können“. Sollte festgestellt werden, dass das Trinkwasser nicht den 
chemischen oder mikrobiologischen Anforderungen genügt, muss der Eigentümer erforderlichenfalls 
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unverzüglich Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache und Maßnahmen zur Abhilfe durchführen 
oder durchführen lassen und das Gesundheitsamt hiervon unverzüglich unterrichten. 
 
 

Zugabe von Aufbereitungsstoffen: Sollten Vermieter von Gebäuden mit einer Trinkwasservertei-

lungsanlage – unabhängig von deren Größe – Aufbereitungsstoffe dem Trinkwasser hinzufügen, müs-
sen den Mietern bei Beginn der Zugabe unverzüglich die Aufbereitungsstoffe und deren Konzentration 
im Trinkwasser schriftlich bekannt gegeben werden. Außerdem müssen alle verwendeten Aufberei-
tungsstoffe den Mietern einmal jährlich schriftlich bekannt gegeben werden. Statt der schriftlichen 
Bekanntgabe können die Informationen auch an geeigneter Stelle ausgehängt werden. Schließlich 
müssen die Vermieter die verwendeten Aufbereitungsstoffe und deren Konzentration mindestens wö-
chentlich aufzeichnen oder aufzeichnen lassen. Diese Aufzeichnungen müssen den Mietern sechs 
Monate lang während der üblichen Geschäftszeiten zugänglich gehalten oder auf Anfrage zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 
 

Übertragung: Eine Übertragung von Legionellen ist prinzipiell durch Kontakt mit Leitungswasser 

möglich, wenn die Legionellen in die tiefen Lungenabschnitte gelangen. Nicht jeder Kontakt mit legio-
nellenhaltigem Wasser führt zu einer Gesundheitsgefährdung. Erst das Einatmen bakterienhaltigen 
Wassers als Aerosol (Aspiration bzw. Inhalation z. B. beim Duschen, bei Klimaanlagen, durch Rasen-
sprenger oder in Whirlpools) kann zur Erkrankung führen. Das Trinken von legionellenhaltigem Was-
ser stellt für Personen mit intaktem Immunsystem keine Gesundheitsgefahr dar. 
 
 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten:   Wer als betroffener Eigentümer die oben genannten Pflichten 

nicht einhält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu € 25.000 geahndet 
werden kann. Wer als Vermieter – unabhängig von der Größe der Wasserverteilungsanlage im Ge-
bäude – vorsätzlich oder fahrlässig chemisch oder mikrobiologisch verunreinigtes Wasser an seine 
Mieter abgibt oder diesen zur Verfügung stellt, begeht eine Straftat. Diese kann gemäß § 75 Infekti-
onsschutzgesetz bei vorsätzlichem Handeln mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe und bei fahrlässigem Handeln mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstra-
fe bestraft werden. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aerosol
http://de.wikipedia.org/wiki/Aspiration_%28Medizin%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Inhalieren
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Liste der Untersuchungsstellen, die die Anforderungen nach § 15 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über 

die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001) 
gemäß Artikel 1 der Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 
(BGBl. I S. 959) erfüllen und ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben 
 
synlab MVZ Trier GmbH  
Kaiserstraße 1-2 
54290 Trier 

eurofins Umwelt West GmbH, Nieder-
lassung Trier 
Petrusstraß  8 e
54292 Trier 

Stadtwerke Trier 
Versorgungs-GmbH 
Labor für Wassergüte und -hygiene 
Ostallee 7-13 
54290 Trier 

Landesuntersuchungsamt 
Institut für Hygiene und Infektionsschutz 
Trier 
Maximineracht 11b 
54295 Trier 

AWA-Institut 
Gesellschaft für Angewandte Wasser-
chemie mbH  
Bahnhofstra e 13 ß
54570 Pelm 

Bioscientia MVZ Mainz Hygienelabor 
Ingelheim  
Wallstraße 3 5 - 
55122 Mainz 

BASF SE 
Labor für Umweltanalytik und Wasser-
/Dampf- Überwachung, GUU/WA 
Gebäude Z 570 
67056 Ludwigshafen 
 

Institut Kuhlmann GmbH Analytik-
Zentrum Ludwigshafen, 
Hedwig-Laudien-Ring 3 
67071 Ludwigshafen-Oggersheim 

Landesuntersuchungsamt 
Institut für Lebensmittelchemie Speyer 
Nikolaus-von-Weis-Straße 1 
67346 Speyer 
 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Abteilung für Hygiene und Umweltmedi-
zin  
Hochhaus am Augustusplatz 
55131  Mainz 
 

Labor im ÖKOMPARK GmbH & Co. KG 
- ÖKO-CONTROL Baumholder –  
Kennedy-Allee 29 
55774  Baumholder 

Landesuntersuchungsamt 
Institut für Hygiene und Infektionsschutz 
Koblenz 
Neversstraße 4-6 
56068 Koblenz 
 

eurofins Umwelt West GmbH, Nieder-
lassung 
Neustadt/Weinstrasse 
Lachener Straße 88 
67433 Neustadt/ Weinstraße 
 

WVE Westpfälzische Ver- und Entsor-
gungs- GmbH 
Qualitätssicherung / Labor 
Barbarossastraße 64 
67655 Kaiserslautern 
 

Landesuntersuchungsamt 
Institut für Hygiene und Infektionsschutz 
Landau 
Bodelschwinghstraße 19 
76829 Landau 
 

arotop 
food & environment GmbH 
Dekan-Laist-Sstraße 9 
55129 Mainz 
 

Mittelrhein Labor 
Sohler Weg 65 
56564 Neuwied 
 

 

Anmerkung: Erkundigen Sie sich vor einem Auftrag, ob die Akkreditierung noch gültig ist! 


